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Verordnung über den Ausgleichsfonds Fachstelle 
Jugendarbeit Region Baden 

Vom 13. Oktober 2014 

I. Name und Art des Fonds 

Unter dem Namen "Ausgleichsfonds Fachstelle Jugendarbeit Region Baden" er-
richtet die Stadt Baden als Trägerin der Fachstelle gestützt auf Ziff. 6 Abs. 3 des 
Gemeindevertrags zur Führung der Fachstelle Jugendarbeit Region Baden vom 
1. Januar 2015 einen Fonds im Eigenkapital. Teilnehmer an diesem Fonds sind 
die Vertragsgemeinden.  

II. Zweck des Fonds 

Der Fonds bezweckt den positiven und negativen Ausgleich von Jahresbeiträgen 
der Vertragsgemeinden. 

III. Fondsvermögen 

1. Höhe 

Der Saldo des Fonds soll den Betrag von CHF 5'000 nicht überschreiten. Ein 
positiver beziehungsweise ein negativer Saldo soll in der Regel im Folgejahr 
ausgeglichen werden. 

2. Verwendung 

Wird der Saldo von CHF 5'000 überschritten, entscheidet die Steuergruppe im 
Rahmen der Budgetierung über die erforderlichen Massnahmen. 

3. Verzinsung 

Das Fondsvermögen ist nicht zu verzinsen. 

4. Auskunftsrecht 

Die teilnehmenden Gemeinden haben jederzeit Anspruch auf Auskunft über den 
Fondsbestand. 
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IV. Organisation und Kompetenzen 

1. Betreuung 

Der Fonds wird durch die Fachstelle Jugendarbeit Region Baden betreut. 

2. Verfügungskompetenz 

Die Verfügungskompetenz liegt bei der Steuergruppe. Die Fachstelle informiert 
die Steuergruppe im Rahmen der Jahresrechnung über den Fondssaldo. 

V. Zweckänderung, Auflösung 

Der Stadtrat kann auf Antrag und mit Zustimmmung der Steuergruppe eine 
Zweckänderung oder Auflösung des Fonds beschliessen, wenn der bisherige 
Zweck nicht mehr erreichbar ist. Bei Auflösung ist der Fondssaldo anteilig auf die 
Vertragsgemeinden zu verteilen.  

VI. Inkrafttreten 

Die Fondsverordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.  

Baden, 13. Oktober 2014 

EINWOHNERGEMEINDE BADEN  STADTRAT BADEN 

 Stadtammann 
 MÜLLER 

 Stadtschreiber 
 KUBLI 

 

 

 

 

 

  


